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• Jeder Junge kauft im ersten Jahr ein Pfund 
Wachs für die Handwerkslade kaufen oder den 
Gegenwert in Geld einlegen. Wenn er ausgelernt 
hat, darf der Meister ein Jahr lang keinen neuen 
Lehrling aufnehmen. 
 

• Wer sich als Schneidermeister in Sarleinsbach 
niederlassen will, muss einen Geburtsbrief 
vorweisen. Danach muss er den versammelten 
Meistern in Beisein des Marktrichters sein 
Gesuch vortragen, ihnen ein Mal oder Trunk im 
Wert von max. ein Pfund Pfennig bezahlen. Falls 
die Meister zustimmen, muss er an einem 
weiteren Tag einen Entwurf für 2-3 gängige 
Kleidungsstücke zur Prüfung vorlegen; falls er 
besteht, ist er Meister. 
 

• Nach bestandener Prüfung richtet der neue 
Meister den Kollegen ein Mal im Wert von max.  
2 Pfund Pfennig aus und legt 2 Pfund Wachs oder 
das Geld dafür in die Zunftlade ( 2 Exemplare ) 

 
7.3.1610 Abschrift von Zusätzen zur Handwerksordnung der 

Schneider im Markt Sarleinsbach aus der Zeit des 
Hieronymus von Sprinzenstein, angefertigt unter 
Johann Florian von Sprinzenstein ( 2 Exemplare ). 

 
1701 Gesuch der Schneidermeister in Sarleinsbach an 

Johann Ehrenreich von Sprinzenstein: 
 

• Im Jahre 1570 hat Hieronymus Freiherr von 
Sprinzenstein dem Schneiderhandwerk in 
Sarleinsbach seine Rechte verbrieft. 
 

• Das Handwerk nahm daraufhin einen 
Aufschwung, der sich bis in die Zeit Johann 
Christophs Grafen von Sprinzenstein fortsetzte. 
 

• Seither jedoch wurde die Ordnung nicht mehr 
durchgesetzt. Die Gäumeister wichen von der 
Ordnung ab, die alten Meister starben und 
hinterließen außer der Handwerksordnung nur 
eine leere Handwerkslade und Schulden.  
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